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101 
Bekanntmachung 

zu dem Ersten Zusatzübereinkommen über den 
Beitritt der Niederlande zu dem 

deutsch-belgisch -luxemburgischen 
Ubereinkommen über die wechselseitige 

Anerkennung von bestimmten Eignungs- und 
tlberwachungsnachweisen im Bauwesen 

Vom 9. August 1989 

Das am 9. November 1988 zwischen dem Bundesmini­
ster für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau der Bun­
desrepublik Deutschland, dem Minister für öffentliche Ar­
beiten des Königreichs Belgien, dem Staatssekretär für 
Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Zusam­
menarbeit, Staatssekretär des Mittelstandes des Großher­
zogtums Luxemburg einerseits und dem Minister für 
Wohnungswesen, Raumordnung und Umwelt und dem 
Minister für Außenhandel der Niederlande andererseits 
unterzeichnete Erste Zusatzübereinkommen über den 
Beitritt der ~iederlande zu dem deutsch-belgisch-Iuxem­
burgischen Ubereinkommen über die wechselseit~ge An­

. erkennung von bestimmten Eignungs- und Uberwa-
chungsnachweisen im Bauwesen vom 20. November 1986 
(BGBl. 1987 11 S. 103) ist durch Bekanntmachung vom 
15. Januar 1989 (BGBl. 1989 11 S. 150) veröffentlicht wor­
den. Es ist nach seinem Artikel 4 

am 9. November 1988 
in Kraft getreten. 

Für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Landesre­
gierung mit Zustimmung des Landtags das Einverständ­
nis zu der Vereinbarung erklärt. 

Düsseldorf, den 9. August 1989 

zwischen 

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten 

Schnoor 

Zusatzübereinkommen 

- dem Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau der Bundesrepublik Deutschland, 

- dem Minister für öffentliche Arbeiten des Königreichs 
Belgien, 

- dem Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten, 
Außenhandel und Zusammenarbeit, Staatssekretär des 
Mittelstandes des Großherzogturns Luxemburg, 

einerseits 

und 
- dem Minister für Wohnungswesen, Raumordnung und 

Umwelt und dem Minister für Außenhandel der Nieder­
lande, 

anderersei ts, 

zu dem am 20. November 1986 in Brüssel unterzeichneten 
Übereinkommen über die wechselseitige Anerkennung 
von bestimmten Eignungs- und Überwachungsnachwei­
sen im Bauwesen. 

Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau der Bundesrepublik Deutschland im Einver­
nehmen mit den für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungs­
wesen zuständigen Ministern und Senatoren der Länder 
der Bundesrepublik Deutschland, der Minister für öffent­
liche Arbeiten des Königreichs Belgien, der Staatssekre­
tär für Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und 
Zusammenarbeit, Staatssekretär des Mittelstandes des 
Großherzogtums Luxemburg und der Minister für Woh­
nungswesen, Raumordnung und Umwelt und der Minister 
für Außenhandel der Niederlande 

haben 

- in Erwägung, daß es in Erwartung einer europäischen 
Regelung bezüglich Bauprodukte nützlich ist, zu einer 
internationalen Zusammenarbeit zu gelangen, die eine 
wechselseitige Anerkennung nationaler Prüfverfahren 
im Bauwesen ermöglicht; 

- unter Berücksichtigung des am 20. November 1986 in 
Brüssel unterzeichneten Übereinkommens zwischen 
dem Minister für öffentliche Arbeiten des Königreichs 
Belgien, dem Bundesminister für Raumordnung, Bau­
wesen und Städtebau der Bundesrepublik Deutschland, 
dem Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten, 
Außenhandel und Zusammenarbeit, Staatssekretär des 
Mittelstandes des Großherzogtums Luxemburg über die 
wechselseitige Anerkennung von bestimmten Eig­
nungs- und Übe~achungsnachweisen im Bauwesen 
(im folgenden: das Ubereinkommen); 
in der Erwägung, daß es wünsc~enswert ist, die Anwen­
dung der Bestimmungen des Ubereinkommens auszu­
dehnen; 

folgendes vereinbart: 

Artikell 

Der Minister für Wohnungswesen, Raumordnung und 
Umwelt und der Minister für Außenhandel der Niederlan­
de treten dem Übereinkommen bei. 

Artikel 2 

Die Präambel des Übereinkommens wird wie folgt er­
gänzt: 

Am Ende der vierten Erwägung: 

- Im deutschen Text wird das Wort "und" gestrichen und 
vor dem letzten Wort "ausgestaltet" wird "und in den 
Niederlanden teilweise privatrechtlich, teilweise öffent­
lich-rechtlich" hinzugefügt. 

- Im französischen Text wird "aux Pays-Bas, en partie de 
droit prive, en partie droit public" hinzugefügt. 

- Im niederländischen Text wird das Wort "en" gestrichen 
und vor den letzten Wörtern "aard zijn" wird "en in Ne­
derland deels van privaatrechtelijke, deels van pub liek­
rechtelijke" hinzugefügt, 

Im Schlußsatz der vierten Erwägung: 

- Im deutschen Text werden die Wörter "Belgien und Lu­
xemburg" durch die Wörter "Belgien, Luxemburg und 
den Niederlanden" ersetzt, 

- Im niederländischen Text werden die Wörter "Luxem­
burg en de Bondsrepubliek Duitsland" durch die Wörter 
"Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en Neder­
land" ersetzt. 

- Im französischen Text werden die Wörter "Republique 
feder ale d'Allemagne et le Luxembourg" durch die Wör­
ter "Republique federale d'Allemagne, le Luxembourg et 
les Pays-Bas" ersetzt, 

Am Schluß der letzten Erwägung wird hinzugefügt: 

- Im deutschen Text "In den Niederlanden handelt es sich 
um folgende Bereiche: Bescheinigungen und Zertifika­
te". 

- Im niederländischen Text: "In Nederland komen daar­
voor in 'aanmerking: attesten en certificaten", 

- Im französischen Text: ,,Aux Pays-Bas, les domaines 
suivants sont concernes: les attestations et les certifi­
cats," 

Artikel 3 

Dieses Zusatzübereinkommen gilt auch für das Land 
BerUn, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber den Regierungen des Königreichs 
Belgien, des Großherzogtums Luxemburg und der Nieder­
lande innerhalb von drei Monaten nach Unterzeichnung 
des Zusatzübereinkommens eine gegenteilige Erklärung 
abgibt, 
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Artikel 4 

Dieses Zusatzübereinkommen tritt am Tag mit der Un­
terzeichnung in Kraft. 

Geschehen zu Den Haag, am 9. November 1988 

in vier Urschriften, jede in deutscher, französischer und 
niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicher­
maßen verbindlich ist. 

Für den Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau 

der Bundesrepublik Deutschland 

Parlamentarischer Staatssekretär 

J. Echternach 

Der Minister für öffentliche Arbeiten 
des Königreichs Belgien 

P. d'Hondt 

Der Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten, 
Außenhandel und Zusammenarbeit, 

Staatssekretär des Mittelstandes 

2030 

des Großherzogtums Luxemburg 

J. Hostert 

Der Minister für Wohnungswesen, 
Raumordnung und Umwelt und 
der Minister für Außenhandel 

der Niederlande 

E.H.T.M. Nijpels 

Y.M.C.T. van Rooy 

- GV. NW. 1989 S. 452. 

Vierte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über beamtenrechtliche Zuständigkeiten 
im Geschäftsbereich 

des Ministers für Wissenschaft und Forschung 
Vom 8. August 1989 

Aufgrund des § 3 Abs. 3 und des § 180 Satz 2 des Landes­
beamtengesetzes (LBG) in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 1. Mai 1981 (GV. NW. S. 234), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14. März 1989 (GV. NW. S. 102), aufgrund 
des § 126 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 des Beamtenrechtsrahmenge­
setzes (BRRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1985 (BGBI. I S. 462), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1297), aufgrund des § 3 
Abs. 1 und 3 und des § 5 der Verordnung über die Ernen­
nung, Entlassung und Zurruhesetzung der Beamten und 
Richter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 
1978 (GV. NW. S. 286), geändert durch Verordnung vom 
1. Juli 1980 (GV. NW. S. 700), sowie aufgrund des § 2 Satz 1 
der Auslandsreisekostenverordnung (ARVO) vom 9. April 
1970 (GV. NW. S. 270), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 30. Mai 1986 (GV. NW. S. 494), wird für meinen Ge­
schäftsbereich verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über beamtenrechtliche Zuständigkei­
ten im Geschäftsbereich des Ministers für Wissenschaft 
und Forschung vom 4. Juni 1982 (GV. NW. S. 284), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 25. Mai 1988 (GV. NW. 
S. 232), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 2 wird folgende Nummer 4 eingefügt: 
,,4. an dem Wissenschaftszentrum Nordrhein-West­

falen 
- Kulturwissenschaftliches Institut -
auf das Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen 
- Kulturwissenschaftliches Institut -." 

2. In § 4 Abs. 1 Nr. 4 wird nach den Worten "dem Zoolo­
gischen Forschungsinstitut und Museum Alexander 
Koenig" als neue Zeile eingefügt: 
"dem Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen -
Kulturwissenschaftliches Institut -," 

3. In § 5 Abs. 1 wird folgende Nummer 8 eingefügt: 
,,8. das Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen -

Kulturwissenschaftliches Institut -," 

Artikel 11 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 8. August 1989 

822 

Der Minister 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anke Brunn 

- GV. NW. 1989 S. 453. 

Zehnter Nachtrag 
zur Satzung 

des Rheinischen Gemeindeunfall -
versicherungsverbandes 

Vom 24. Mai 1989 

Artikel I 

Die Satzung des Rheinischen Gemeindeunfallversiche­
rungsverbandes vom 21. Dezember 1964 (GV. NW. 1965 
S. 48) in der Fassung des Neunten Nachtrages wird wie 
folgt geändert: 

In § 18 Abs. 2 wird der Betrag .. 72000,00 DM" durch 
.. 84000,00 DM" ersetzt. 

Artikel 11 

Diese Regelung tritt ab 1. Juli 1989 in Kraft. 

Artikel III 

Der vorstehende Nachtrag wurde von der Vertreterver­
sammlung des Rheinischen Gemeindeunfallversiche­
rungsverbandes am 24. Mai 1989 beschlossen. 

Düsseldorf, den 24. Mai 1989 

Der Vorsitzende 
der Vertreterversammlung 

Dr. Linden 

Der Vorsitzende 
des Vorstandes 

Foltin 

Genehmigung 

Der von der Vertreterversammlung am 24. Mai 1989 be­
schlossene Zehnte Nachtrag zur Satzung des Rheinischen 
Gemeindeunfallversicherungsverbandes wird gemäß IV 
§ 34 Abs. 18GB und § 769 Abs. 1 RVO in Verbindung mit 
§ 672 Abs. 1 RVO genehmigt. 

Düsseldorf, den 26. Juli 1989 

II A 2 - 3211.3.1 

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Broede 
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Bekanntmachung 

Der vorstehende Zehnte Nachtrag zur Satzung wird ge­
mäß § 1 Abs. 4 der Satzung des Rheinischen Gemeindeun­
fallversicherungsverbandes bekanntgemacht. 

Düsseldorf, den 26. Juli 1989 

Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband 
Düsseldorf, Heyestraße 99 

Der Vorsitzende 
der Vertreterversammlung 

Dr. Linden 

Der Vorsitzende 
des Vorstandes 

Foltin 

- GV. NW. 1989 S. 453. 

Verordnung 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die 

Vergabe von Studienplätzen in höheren 
Fachsemestern an den Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen zum Wintersemester 1989/90 
Vom 8. August 1989 

Aufgrund des § 4, des § 6 Abs. 2 und des § 7 Nr.2 des Ge­
setzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungsgesetz NW -
HZG NW) vom 11. März 1986 (GV. NW. S. 218) wird verord­
net: 

§ 1 

Anlage (1) Für die in der Anlage zu dieser Verordnung bezeich-
neten Studiengänge wird an den dort genannten Hoch­
schulen die Zahl der Studienplätze in höheren Fachseme­
stern für das Wintersemester 1989/90 nach Maßgabe der 
Anlage festgesetzt. 

(2) In den in der Anlage mit "R" bezeichneten Studien­
gängen werden an den dort genannten Hochschulen in 
den bezeichneten Fachsemestern über die Zahl der Rück­
melder hinaus keine weiteren Studenten aufgenommen. 
Liegt in diesen Studiengängen die Zahl der Rückmelder 
unter der gemäß Absatz 1 festgesetzten Zahl der Studien­
plätze, bestimmt die Hochschule eine gesonderte Bewer­
bungsfrist und gibt sie in geeigneter Weise bekannt. 

§2 

Für die Bestimmung der Zulassungszahl und die Verga­
be der danach verfügbaren Studienplätze gilt, soweit in 
dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, § 51 der 
Vergabeverordnung, zuletzt geändert durch die Siebte 
Verordnung zur Änderung der Vergabeverordnung vom 
31. Mai 1989 (GV. NW. S. 318). Abweichend von Satz 1 wer­
den die im Studiengang Sport (Diplom) für ausländische 
Bewerber verfügbaren Studienplätze nach den Grundsät­
zen des § 45 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 und Abs. 3 der Vergabe­
verordnung vergeben. 

§3 

Im vorklinischen Teil des Studiengangs Medizin ist die 
Zuweisung eines nach § 2 verfügbaren Studienplatzes auf 
diesen Teil beschränkt. Die Zuweisung eines Studienplat­
zes für den klinischen Teil an einer anderen Hochschule 
bleibt vorbehalten; die Fortsetzung des Studiums ohne 
Unterbrechung wird gewährleistet. Hierauf ist in dem Zu­
lassungsbescheid hinzuweisen. 

§4 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1989 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 8. August 1989 

Der Minister 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anke Brunn 
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